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1 ALLGEMEINES 

1.1 Stand des Planfeststellungsverfahrens (Planungshistorie) 

Für die ABS Nürnberg – Ebensfeld, PFA 15 Fürther Bogen wurde ein Planfest-

stellungsverfahren nach §§ 18 ff Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) in der Fas-

sung des Eisenbahnneuordnungsgesetzes vom 27.12.1993 durchgeführt. 

Der Planfeststellungsbeschluss wurde am 28.06.2007 durch das Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle Nürnberg erlassen (Az.: 62130 Pap (A-Eb/Ef-7). Der 

Planfeststellungsbeschluss ist bestandskräftig. 

1. Planänderungsverfahren nach § 76 VwVfG 

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses der Stadt Fürth vom 04.06.2008 (TOP 22) ist 

das Verlangen der Stadt Fürth im Sinne der EkrG nach Vergrößerung der Lichten 

Abmessungen unterhalb der  

- Eisenbahnüberführung  km 7,855  Schwabacher Straße und 

- Eisenbahnüberführung  km 11,782 Vacher Straße 

zurückgenommen worden. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Bahnübergang 

in km 8,025 ersatzlos zu schließen. Mit der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 

06.10.2008 (Az.: 3610.20.01118/02258) ist der Bahnübergang ab dem 

20.10.2008 dauerhaft geschlossen. 

Durch den Wegfall der Gleisanlagen im Kohlenhof (PFA 14) mussten Ersatzka-

pazitäten im Bf Fürth geschaffen werden. Entsprechend der betrieblichen Aufga-

benstellung dazu wird u. a. im Bereich des zum Teil nicht genutzten Ladehofes 

an der Ottostraße ein neuer Ladehof mit zwei Gleisen gebaut.  

Zur Sicherung der vorhandenen 110 kV-Leitungen, der e.on AG wird auf der 

westlichen Widerlagerseite, der EÜ km 8,370 über den Fluss Rednitz eine Stütz-

wand errichtet. 

Um Eingriffe in eine Müllcontainerfläche zu vermeiden, wird bahnlinks eine Stütz-

wand von km 9,323 bis km 9,375 errichtet. 

Der Beschluss zur 1. Planänderung erging am 15.12.2011 (Az.: 62101Pap(A-

Eb/Ef-7/1)) durch das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg. 
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1.2 2. Planänderungsverfahren nach § 76 VwVfG 

Die vorliegende 2. Planänderung gemäß § 76 VwVfG beinhaltet folgende Punkte: 

 erforderlichen Maßnahmen für die Inbetriebnahme der S-Bahn im Fürther Bo-

gen als Interimslösung im PFA 15; damit ist der Endzustand noch nicht er-

reicht 

 Klarstellen des abgestimmten Betriebskonzeptes 

 Änderung der Entwässerung km 11,200 – km 12,180 

 Bau einer Stützmauer km 12,048 – km 12,076 

 

1.3 Hinweise zu den Planunterlagen 

Um die Übersichtlichkeit der Unterlagen für die Betroffenen sicherzustellen und 

um die Verfahrensabläufe nachvollziehbar zu gestalten, wird wie folgt verfahren: 

Die 2. Planänderung baut auf den Unterlagen des 1. Planänderungsverfahrens 

auf. In der Anlagenübersicht wird aufgezeigt, welche der bereits planfestgestell-

ten Anlagen durch neue Anlagen geändert bzw. ersetzt werden. 

Bei den Lageplänen der Anlage 4 wurde die technische Planung wie folgt darge-

stellt: 

- rot durch die 2. Planänderung zu genehmigende Anlagen und Bau-

werke 

- schwarz bereits durch die 1. Planänderung genehmigte Bereiche, die 

von der 2. Planänderung nicht betroffen sind. 

- grau Bestand zum Zeitpunkt der Planfeststellung 

- grün Grundstückgrenze der DB AG 

 

2 UMFANG DER PLANÄNDERUNG 

2.1 Inbetriebnahme Fürther Bogen mit Interimslösung 

Ziel der Infrastrukturmaßnahme ist es, bis zur Inbetriebnahme der vollständig 

ausgebauten Schieneninfrastruktur zwischen Fürth-Unterfarrnbach und Erlan-

gen-Eltersdorf Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen sogenannten Stol-

pertakt von drei S-Bahnen stündlich für beide Richtungen zu ermöglichen. 
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Da der Verlauf der S-Bahn zwischen km 12,4 und km 16,5 (PFA 16 Fürth Nord) 

noch nicht geklärt ist, erfolgt als Interimslösung eine Anbindung der Strecke 5972 

Nürnberg – Eltersdorf (S-Bahn) an die Strecke 5900 Nürnberg – Bamberg (Fern-

bahn).  

Die Anbindung erfolgt mittels der Weichen 901 bis 906 im Bereich zwischen Heu-

weg und Vacher Straße. Zudem wird mit der Weiche 907 die Weiterführung der 

Strecke 5972 als Baugleis hergestellt. Die Linienführung erfolgt dabei unter Bei-

behaltung der bestehenden Fernbahn und geringen Anpassungen bei der S-

Bahn.  

Die mittig liegende Tiefenentwässerung wird in Teilbereichen für die Überfahrung 

mit Gleisen angepasst. 

Für die Interimslösung wird die Oberleitungsanlage an die neue Weichenlage / 

Weichenverbindung zum Planfestgestellten Beschluss im PFA 15 Fürther Bogen 

unwesentlich erweitert. Dazu ist der Bau 25 Stck zusätzlicher Oberleitungsmaste 

erforderlich.  

Die Gleisanlagen werden entsprechend den Erfordernissen des Betriebs signali-

siert. Entsprechen Trassierungsentwurf sind  �� 100 km/h / 130 km/h geplant. 

Die bestehenden fernmelde- und starkstromtechnischen Einrichtungen werden, 

soweit notwendig, angepasst und für die Gleisanlagen ergänzt. Für die techni-

sche Ausrüstung der Strecke werden bei km 11,265 zwei Betonschalthäuser für 

die Weichenheizung und Ortssteueranlagen errichtet. 

 

2.2 Entwässerung km 11,200 – km 12,180 

In diesem Abschnitt war vorgesehen, das über Tiefenentwässerungen gesam-

melte Oberflächenwasser aus der Bahnanlage (BWV-Nr. 33) über eine Sammel-

leitung rechts der Bahn zwischen der Vacher Straße und der Regnitz der Vorflut 

zuzuführen. 

Im Rahmen vertiefender Untersuchungen der ehemaligen Deponie für Hausmüll 

und Bauschutt (Kennnummer 1303 der Stadt Fürth) wurde festgestellt, dass eine 

Verlegung der Sammelleitung in diesem Bereich nicht möglich ist. 

Daher wird die Planung dahingehend geändert, dass die Sammelleitung auf der 

linken Seite, im parallel zur Bahnanlage verlaufenden Weg bzw. als offener Gra-

ben am Böschungsfuss geführt wird. Auf der bahnrechten Seite verbleiben die 
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Mulde am Böschungsfuss des Eisenbahndammes sowie im weiteren Verlauf der 

Enwässerungsgraben im Talgrund der Regnitz, an dem wie bisher die mittige 

Tiefenentwässerung nördlich der Vacher Straße angeschlossen wird. 

Durch die Änderung der Planung ergeben sich zwei Zuläufe zur Regnitz, die un-

ter- bzw. oberstromig zur EÜ Regnitz liegen, aber in der Summe keine Vergrö-

ßerung der Einleitmenge. 

Die neue Sammelleitung liegt auf bahneigenen Flächen, mit den angrenzenden 

Grundstückseigentümern wurde Einvernehmen zur Planung erzielt. 

 

2.3 Stützmauer km 12,048 – km 12,076 

Zur Vermeidung von Eingriffen auf das benachbarte Grundstück 809/7 mit einem 

Stallgebäude wurde die Dammböschung von km 12,01 bis km 12,03 im Fußbe-

reich als Steilböschung 1:1 mit Geotextilbewehrung geplant. 

Zur Abfangung der Böschung wird eine Stützmauer mit einer Länge von ca. 28 m 

und einer Höhe von 1,8 m bis 2,5 m ersetzt. Sie wird als Winkelstützwand aus-

geführt 

 

3 AUSWIRKUNGEN DER PLANÄNDERUNGEN 

3.1 Umweltverträglichkeitsstudie / Landschaftspflegerische Begleitplanung 

Die im Kapitel 2 beschriebenen Änderungen führen nicht zu einer Verschlechte-

rung der Situation von Natur und Landschaft gegenüber dem Zustand der Plan-

feststellung bzw. 1. Planänderung. Zusätzliche Konfliktschwerpunkte, die über 

die in den Anlagen 11.1 und 12.1 beschriebenen Punkte mit Auswirkung auf die 

einzelnen Schutzgüter hinausgehen, sind nicht vorhanden. 

Der Einbau der Weichen und Weichenverbindung für die Anbindung der Gleise 

erfolgt innerhalb des planfestgestellten Gleisbereichs und stellt somit keinen wei-

tergehenden Eingriff in die Schutzgüter der Umwelt nach UVPG dar. Die Schutz-

güter werden durch die Verfahrensgegenständlichen Änderungsmaßnahmen 

nicht wesentlich beeinflusst im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung. 
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3.2 Schall- und erschütterungstechnische Untersuchung 

Der Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen aus dem Schienenverkehr im PFA 

15 entsteht aus dem Vorliegen einer wesentlichen Änderung im Sinne der 16. 

BImSchV in Form des Hinzukommens von zwei durchgehenden Gleisen. Dem-

entsprechend wurde im Beschluss vom 28.06.2007, Az: 62130 Pap (A-Eb/Ef-7) 

der erforderliche Schallschutz planfestgestellt. 

Die in der schalltechnischen Untersuchung zur Planfeststellung (Unterlage 13.1) 

dargestellte Anspruchsberechtigung auf ergänzende passive Schallschutzmaß-

nahmen ändert sich durch die 2. Planänderung nicht, da das der Berechnung 

zugrunde liegende Betriebsprogramm für den Endzustand unverändert bleibt. 

Zusätzliche passive Schallschutzmaßnahmen, die über die bereits abgeschlos-

senen Maßnahmen hinausgehen, sind demzufolge nicht erforderlich.  

Die in der Planfeststellung vorgesehenen Schallschutzwände werden auch wei-

terhin in gleicher Lage, Länge und Höhe errichtet. Auch in Bezug auf das in die-

sem Streckenabschnitt festgesetzte BÜG werden sich keine Änderungen erge-

ben. 

Durch den bestehenden funktionstüchtigen aktiven und passiven Schallschutz 

werden an den nächstgelegenen Immissionsorten die einschlägigen Richtwerte 

der AVV Baulärm nicht überschritten. 

 

3.3 Hydrologie und wasserrechtliche Belange 

Durch die Änderungen an der Entwässerung und Leitungsführung der Sammel-

leitung zwischen Vacher Straße und Regnitz, sowie dem Bau der Stützmauer km 

12,048 – km 12,076 ergeben sich Änderungen in der Entwässerung von den 

Bauwerken gegenüber dem Planfeststellungsbeschluss.  

Die Anpassung der Entwässerung im Bereich der Interimslösung hat allerdings 

keine quantitative Auswirkung auf die Abflussmenge der Gesamtanlage. 

Durch die Anwendung der Spitzenabflussbeiwerte nach der aktuell gültigen Ril 

836.4601 ergeben sich geringere Abflussmengen und dementsprechend auch 

geringere Auswirkungen hinsichtlich wasserrechtlicher Belange. Eine Änderung 

der planfestgestellten, dauerhaften Ableitungsmengen nach Anlage 14.2 ist nicht 

erforderlich. 

Detailangaben zu den Änderungen der Entwässerung sind der Anlage 15.1 zu 

entnehmen. 
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3.4 Grunderwerb und Dienstbarkeit 

Durch die in der 2. Planänderung enthaltene Maßnahme zur Verlegung der Sam-

melleitung ergibt sich eine Verringerung der Eingriffe auf die benachbarten 

Grundstücke im Bereich der Vacher Straße und des Schafstalles bei km 12,04. 

Die weiteren Änderungen haben keinen Einfluss auf Grunderwerb und Dienst-

barkeit. 

 

3.5 Konzerninterne Abstimmung 

Das Konzept der Interimslösung ist mit ergangenem Abschluss der Planungsver-

einbarung zwischen dem Freistaat Bayern und der DB Netz AG und auch inner-

halb des DB-Konzerns abgestimmt. 
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